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Erster Bürgermeister Ralf Sendelbach eröffnet um 20:00 Uhr die Sitzung des Bau- und 
Umweltausschusses. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Bau- und Umweltausschusses fest und erkundigt sich nach Einwänden 
gegen die Tagesordnung. 
 
Die Niederschrift vom 06.05.2025 wurde vollinhaltlich genehmigt (Abstimmungsergebnis: 7:0; 
Stimmenthaltungen: 2). 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 

TOP  1 Bebauungsplan "Altbaugebiet" Nr. 11.14, Bebauungsplanneuaufstellung 

 
Zur Kenntnis genommen  
 
Mitteilung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Niedernberg hat in seiner Sitzung vom 10.12.2024 den Aufstel-
lungsbeschluss für die Neuaufstellung des Bebauungsplans „Altbaugebiet I+II“ unter der Nr. 
11.14 im beschleunigten Verfahren gefasst. Ziel ist die Neuaufstellung eines einfachen Bebau-
ungsplans. 
 
Der Aufstellungsbeschluss für die Neuaufstellung des Bebauungsplans wurde im Amtsblatt vom 
20.12.2024 bekannt gemacht. Im beschleunigten Verfahren ist keine frühzeitige Beteiligung von 
Nöten. Dennoch wurde in der Bekanntmachung darauf hingewiesen, dass Gelegenheit besteht 
sich zur Planung zu äußern. Während dieser Zeit sind keine Einwendungen eingegangen. 
 
In Sitzung vom 25.02.2025 fasste der Bau- und Umweltausschuss den Billigungs- und Ausle-
gungsbeschluss. Im Amtsblatt vom 14.03.2025 erfolgte die Bekanntmachung des Beschlusses 
sowie die Öffentlichkeitsbeteiligung. Diese fand vom 24.03.2025 bis 25.04.2025 statt. Die Ein-
wendungen werden in heutiger Sitzung behandelt. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Be-
lange fand vom 24.04.2025 bis 26.05.2025 statt. Die Einwendungen werden in heutiger Sitzung 
behandelt. 
 

TOP  1.1 
Bebauungsplan "Altbaugebiet I+II" Nr. 11.14, Bebauungsplanneuaufstellung - 
Ergebnis der öffentlichen Auslegung 

 
Beschluss: 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Plan und Begründung werden wie im 
Sachverhalt beschrieben ergänzt. 
 
Abstimmungsergebnis:     Ja: 6     Nein: 4   
 
Sachverhalt: 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind zwei Stellungnahmen von Bürgern eingegangen. 
 
Im Folgenden der Abwägungsvorschlag des Planungsbüros PlanerFM und der Gemeindever-
waltung. 
 

1. Bürger 1 mit Schreiben vom 25.04.2025 

Anregungen / Hinweise: 
Hiermit erhebe ich als Eigentümer des Grund-
stückes FI.-Nr. 800, Gemarkung Niedernberg, 

Beschlussempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
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Hauptstraße 68 Einwendungen gegen die Auf-
hebung des qualifizierten Bebauungsplanes 
Altbaugebiet und die Aufstellung als einfachen 
Bebauungsplan „Altbaugebiet I + Il“. 
 
Mein Grundstück befindet sich im Geltungsbe-
reich des nach § 30 BauGB qualifizierten Be-
bauungsplan „Altbaugebiet I + Il“ und ist als 
besonderes Wohnbaugebiet ausgewiesen. 
 

men. 
 
 
 

Die Änderung bzw. Aufhebung und Neuaufstel-
lung des Bebauungsplanes muss erforderlich 
sein und darf auf keinen Fall willkürlich erfol-
gen. 
 
Diese Erforderlichkeit wird nicht gesehen. Es 
wird von der Gemeinde herangeführt, dass für 
die Umplanung des Dorfplatzes eine Änderung 
des Bebauungsplanes notwendig sei. Dies 
kann jedoch durch eine einfache Änderung des 
qualifizierten Bebauungsplanes erfolgen, ohne 
dass dieser aufgehoben und neu aufgestellt 
wird. Außerdem stellt sich hier die Frage, ob 
durch die Fällung der als Naturdenkmal ge-
schützten Linde und den voraussichtlichen 
Wegfall (Mitteilung im Amtsblatt) des geplanten 
Podestes, das für den Wurzelschutz errichtet 
werden sollte, überhaupt noch eine Änderung 
notwendig ist. Oder ob dies nur vorangescho-
ben wurde um andere Ziele zu verfolgen. 
 

Die Bebauungsplanänderung wird ausführlich 
gegründet. Änderungsgrund ist, dass in den 
Festsetzungen des qualifizierten Bebauungs-
plans auf zahlreichen Anwesen lediglich der 
Bestand gesichert und ein nur sehr geringer 
Gestaltungsspielraum aufgezeigt wurde. Hinzu 
kommt, dass der Altort eine sehr hohe Über-
bauung aufweist und die Gebäude mindestens 
zweiseitig, auf einzelnen Grundstücken auch 
allseitig auf der seitlichen Grundstücksgrenze 
stehen. Gerade in Bezug auf die einzuhalten-
den Abstandsflächen stellte der bestehende 
Bebauungsplan eine erhebliche Erschwernis 
dar. Auch wenn Nebengebäude zu Wohnzwe-
cken entwickelt werden sollten, wurde eine 
Bebauungsplanänderung erforderlich. Darüber 
hinaus war die Zahl der Vollgeschosse auf 
zwei begrenzt, wodurch der ortsgestalterisch 
unproblematische und sinnvolle Ausbau des 
Dachgeschosses zur Erweiterung der Wohn-
fläche eingeschränkt blieb. 
 
Da Änderungen auf einzelnen Grundstücken 
aber unzulässig sind, da sie eine unzulässige 
Vorteilnahme eines Einzelnen darstellen und 
da aufgrund der Lage auf einem Bodendenk-
mal eine denkmalrechtliche Erlaubnis mit ggf. 
einer Bodenuntersuchung einzuholen ist, wa-
ren Genehmigungsfreistellungen von Bauvor-
haben in der Vergangenheit nahezu ausge-
schlossen. 
 
Da die Planungsabsichten auf den einzelnen 
Grundstücken nicht bekannt sind und somit 
auch keine passgenaue Planung erarbeitet 
werden kann, um ein Genehmigungsfreistel-
lungsverfahren anwenden zu können, hat die 
Gemeinde beschlossen, diese Problematik 
durch die Aufstellung eines einfachen Bebau-
ungsplans zu lösen. 
 

Es stellt sich des Weiteren die Frage, weshalb 
die Verwaltung dem Gemeinderat in der Sit-
zung vom 10.12.2024 bereits einen ausformu-
lierten Entwurf für die Aufhebung und Neuauf-

Die Vorbereitung einer Sitzung liegt in der Ver-
antwortung des ersten Bürgermeisters. Die 
Verwaltung hatte den Gemeinderat bereits im 
Voraus über die geplante Vorgehensweise in 
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stellung des Bebauungsplanes präsentiert hat, 
ohne vorab das Gremium zu beteiligen und 
sich vom Gremium einen Auftrag für die Auf-
hebung und Neuaufstellung des Bebauungs-
planes geben zu lassen. Die Verwaltung hat 
eigenständig bereits einen Planer beauftragt 
und mit diesem einen Planungsentwurf ausge-
arbeitet, mit welcher das Gremium quasi vor 
vollendete Tatsachen gestellt wurde. Hierzu 
kamen aus dem Gremium auch viele kritische 
Nachfragen und es resultiert daraus eine Ge-
genübersteilung zwischen bestehender Be-
bauungsplanung und einfacher Bebauungs-
plan. 
 

Kenntnis gesetzt. Der Planentwurf wurde aus-
gearbeitet, um mit dem Gremium anhand des 
Entwurfs die einzelnen Fragestellungen durch-
arbeiten zu können. 
 

Hierbei ist als Nachteil für einen einfachen Be-
bauungsplan aufgeführt, dass eine Nachver-
dichtung von den Nachbarn nicht gewünscht 
sein kann. Es wird angemerkt, dass das Ziel 
einer Nachverdichtung nicht durch einen einfa-
chen Bebauungsplan verfolgt werden kann. 
Hierzu sind lediglich qualifizierte Bebauungs-
pläne nach § 30 BauGB geeignet. 
 

Der ursprüngliche Bebauungsplan hat im We-
sentlichen nur den Bestand gesichert. Nut-
zungsänderungen von Neben- zu Hauptge-
bäude oder Verschieben von Baukörpern hat 
der Bebauungsplan nicht vorgesehen, da Ver-
änderungsabsichten damals nicht bekannt wa-
ren. 
 

Die im qualifizierten Bebauungsplan bestehen-
de Regelung, dass pro Wohneinheit 175 m² 
Grundstück vorhanden sein müssen, ist nach-
barschützend. Ein Wegfall dieser Regelung 
ermöglicht auf einigen Grundstücken eine 
massive Bebauung, die sich nicht in die Um-
gebung einfügt. Hierbei ist besonders zu er-
wähnen, dass die Gemeinde auf den Grund-
stücken Hauptstraße 70, 72, Hintermauer 25 
eine Vermarktungsplanung bezahlt hat, mit 
Hilfe derer derzeit das Grundstück als Investi-
tionsobjekt mit 10 Wohneinheiten auf dem Im-
mobilienmarkt beworben wird. Es drängt sich 
hier stark der Verdacht auf, dass die Aufhe-
bung und Neuaufstellung des Bebauungspla-
nes lediglich einer Nachverdichtung auf einzel-
nen privaten Grundstücken dienen soll und die 
Begründung der Notwendigkeit einer Änderung 
durch den Dorfplatz nur vorgeschoben ist. Die 
Planung ist jedoch nicht verbindlich, also kön-
nen wohl noch mehr Wohneinheiten errichtet 
werden, bzw. durch die vermutlich niemals 
umgesetzte Planung wurde Geld der Steuer-
zahler aus dem Fenster geworfen. Die Rechte 
aller anderen Grundstückseigentümer die 
durch die Aufhebung des Bebauungsplanes 
betroffen sind, und die hierdurch Baufenster 
auf Ihren Grundstücken verlieren, werden hier-
bei mit Füßen getreten. 
 

Die mögliche Anzahl an Wohneinheiten auf 
einem Grundstück wird über die nachzuwei-
sende Zahl der Stellplätze geregelt. Dies wird 
für ausreichend gehalten und deshalb die For-
derung, dass pro Wohneinheit 175 m² Grund-
stück vorhanden sein müssen, nicht in den 
einfachen Bebauungsplan übernommen. 
 
Damit Veränderungen auf den Grundstücken 
maßvoll bleiben, wurde die Wandhöhe auf 7,50 
m begrenzt. Darüber hinaus sind die Vorgaben 
der Gestaltungssatzung zu beachten. Wenn 
Nutzungsänderungen beabsichtigt sind, ist 
neben dem Stellplatznachweis auch das Ab-
standsflächenrecht zu beachten (Abstandsflä-
chen dürfen sich auch auf dem eigenen 
Grundstück nicht überlappen). Diese Anforde-
rung ist insofern wesentlich, da bei der Umnut-
zung einer Scheune zu einem Wohnhaus ge-
sunde Wohnverhältnisse (Belichtung, Belüf-
tung) nur sichergestellt sind, wenn die entspre-
chenden Abstandsflächen eingehalten werden. 
Sofern diese Kriterien bei einer Baueingabe 
beachtet werden, sind nachbarliche Belange 
nicht berührt. 
 

Der Bereich des Bebauungsplanes ist durch Mit einem einfachen Bebauungsplan geht kei-
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die bisher bestehende Regelung im Wesentli-
chen mit max. 3-Familienhäusern bebaut. Mit 
der Änderung als einfachen Bebauungsplan 
geht eine Veränderung der Gebietsstruktur 
einher. Die durch Einfamilienhäuser und Zwei-
familienhäuser geprägte Umgebung wird sich 
in Teilen in eine Bebauung mit größeren Ge-
bäuden mit bis zu 10 und mehr Wohnungen 
entwickeln, der Verkehr nimmt zu und es 
kommt zu einer deutlichen Veränderung des 
bisherigen Gebietscharakters des Altortes. 
 

ne wesentliche Veränderung der Gebietsstruk-
tur einher. Die Grundstückseigentümer erhal-
ten lediglich ein flexibleres Instrument, wenn 
im rückwärtigen Bereich eine Scheune zu 
Wohnzwecken umgenutzt werden soll. Dies 
war bisher ohne B-Planänderung nicht zuläs-
sig. Bei Einhaltung der oben genannten Krite-
rien, ist somit nur eine maßvolle Nachverdich-
tung möglich. 
 

Es ist außerdem zu erwarten, dass sich die 
bereits jetzt angespannte Verkehrssituation 
weiter verschärft, da im einfachen Bebauungs-
plan eine Anordnung von Stellplätzen hinterei-
nander erfolgen soll. Bereits jetzt werden die in 
den Höfen vorhandenen Parkplätze nicht ge-
nutzt bzw. oder es existieren durch die alte 
Bestandsbebauung zu wenige Stellplätze. Die 
Andienung von Parkplätzen hintereinander, 
insbesondere von Mietobjekten bei dem die 
hintereinander angeordneten Stellplätze nicht 
zu einer Wohneinheit gehören, ist völlig unrea-
listisch! Es gibt auch keine Grundlage durch 
die die Gemeinde verlangen kann, dass die 
hintereinander parkenden Fahrzeuge wirklich 
dastehen müssen. Die Stellplätze müssen le-
diglich nachgewiesen werden! Hieran ändert 
sich auch nichts, durch eine Anhebung von 1,5 
auf 2 Stellplätze pro Wohneinheit. Es ergeben 
sich hieraus nur weitere Probleme für Eigen-
tümer, die in der Vergangenheit bereits auf 
Grund des qualifizierten Bebauungsplanes ein 
Gebäude errichtet haben und in der Zukunft 
etwas an der Nutzung ändern möchten. 
 

Wenn ein Bauantrag eingereicht wird, ist in 
diesem auch der notwendige Stellplatzweis zu 
führen. Wenn die Stellplätze nicht nachgewie-
sen werden können, darf keine Baugenehmi-
gung erteilt werden. 
 
Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird die Be-
gründung entsprechend ergänzt. 
 
Eine Bestandüberprüfung hat ergeben, dass 
die Hofbreite zahlreicher Anwesen an der 
Hauptstraße und der Rathausgasse ein Ne-
beneinanderparken nicht zulässt, auch nicht 
bei einer Wohneinheit, für die nur 2 Stellplätze 
nachzuweisen sind. Wenn Stellplätze nicht 
hintereinander angeordnet werden dürfen, 
würde sich das Stellplatzdefizit erhöhen bzw. 
es könnten keine neuen Wohnungen entste-
hen. 
 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die 
Stellplatzsatzung derzeit aktualisiert wird. In 
dieser Satzung sind je Wohneinheit zwei Stell-
plätze vorgesehen.  
 

Will eine Kommune ein bereits überplantes 
Gebiet in einem Bebauungsplan neu ordnen – 
hier durch Änderung des Bebauungsplans -, 
setzt eine rechtmäßige Abwägung eine hinrei-
chende Ermittlung der insoweit zu berücksich-
tigenden gegenläufigen privaten und öffentli-
chen Belange durch eine sorgfältige Be-
standsanalyse voraus. 
 

s.o. 
 

Eingriffe in privates Eigentum haben besonde-
re Bedeutung, weil das durch Art. 14 Abs. 1 
Satz 1 GG geschützte Eigentum selbstver-
ständlich und in hervorgehobener Weise zu 
den abwägungserheblichen Belangen gehört. 
Im Rahmen der planerischen Abwägung muss 
das private Interesse am Erhalt bestehender 
baulicher Nutzungsrechte mit dem öffentlichen 
Interesse an einer städtebaulichen Neuord-

Mit den Baulinien im rückwärtigen Bereich war 
nur die Wiedererrichtung eines Scheunen- o-
der Nebengebäudes an gleicher Stelle, nicht 
jedoch der Neubau eines Wohnhauses, gesi-
chert. Soll anstelle eines Nebengebäudes ein 
Wohnhaus realisiert werden, war bisher immer 
die Änderung des Bebauungsplans erforder-
lich. 
 



Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 15.07.2025  Seite 7 von 28 

nung des Plangebiets abgewogen werden. In 
die Abwägung ist einzustellen, dass sich der 
Entzug baulicher Nutzungsmöglichkeiten für 
die Betroffenen wie eine (Teil-)Enteignung 
auswirken kann. Um Verletzungen des Eigen-
tumsgrundrechts insofern auszuschließen, hat 
der Plangeber den Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz zu beachten. Geschützten Bestandserhal-
tungsinteressen muss er durch einen möglichst 
schonenden Ausgleich hinreichend Rechnung 
tragen. 
 

Garagen und Nebenanlagen sind jedoch bis 
zur zulässigen Größe auch weiterhin an der 
Grundstücksgrenze zulässig. 
 

Durch den Wegfall der bisher bestehenden 
Baugrenzen und Baulinien können manche 
derzeitigen Baufenster nicht mehr bebaut wer-
den. Da die Abstandsflächenregelung im ein-
fachen Bebauungsplan nur eine Neuerrichtung 
eines gleichartigen Gebäudes an gleicher Stel-
le vorsieht. 
 

Wenn auf dem Nachbargrundstück ein Gebäu-
de an der Grundstücksgrenze steht, kann die 
Bauaufsicht nach Art. 63 BayBO auch einen 
Anbau verlangen. Dies betrifft z.B. für das An-
wesen Hauptstraße 68 die Grenzbebauung auf 
Hauptstraße 70. 
 

Auf meinem Grundstück wurde im Jahr 2015 
eine bestehende Scheune abgebrochen. 
Durch den Wegfall der Baulinien und Baugren-
zen darf ich kein neues Gebäude an der glei-
chen Stelle errichten, insbesondere kein 
Wohnhaus, da dies nicht gleichartig wäre. Der 
bisherige Bebauungsplan würde eine Nach-
verdichtung ermöglichen. Mein Grundstück 
erfährt durch den Wegfall der Bebauungsmög-
lichkeit eine Wertminderung. 
 

Eine Neubebauung mit einem Wohnhaus am 
Standort der ehemaligen Scheune wäre nur 
genehmigungsfähig, wenn die zwei notwendi-
gen Stellplätze im Erdgeschoss angeordnet 
werden, da die verbleibende Hoffläche mit ca. 
100 m² zu eng bemessen ist. Da in einem sol-
chen Fall die Erschließung für das Hinterlie-
gergebäude gesichert werden muss, steht für 
das Wohnhaus an der Straße keine Stellplatz 
mehr zur Verfügung. Im Übrigen würde ein 
Wohnhaus an der Stelle der Scheune nur zu 
einer Seite belichtet werden können. Darüber 
hinaus ist das Abstandsflächenrecht zum be-
stehenden Wohngebäude zu beachten. 
 
Da sich Abstandsflächen zur Herstellung ge-
sunder Wohnverhältnisse (Abstandsflächen, 
Belichtung, Belüftung) nicht überlappen dürfen, 
wäre die Errichtung eines Wohnhauses in 
zweiter Reihe soweit zurückzusetzen, dass 
von der Grundfläche der abgebrochenen 
Scheune nur noch eine Gebäudetiefe von ca. 
7,0 m verbleibt. Auf dieser begrenzten Fläche 
lässt sich ein neues Wohnhaus nicht mehr 
sinnvoll errichten, wenn im Erdgeschoss auch 
noch die notwendigen Stellplätze angeordnet 
werden müssen. Insofern kann auch keine 
Wertminderung des Grundstücks erkannt wer-
den. 
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Von einem Wegfall einer bisher bestehenden 
Hinterliegerbebauung sind des Weiteren ca. 15 
weitere Eigentümer im Plangebiet betroffen! 
Laut Aussage der Verwaltung bzw. des Pla-
ners in der Bauausschusssitzung vom 
25.02.2025 sind hiervon kaum Grundstücke 
betroffen, bzw. gibt es faktisch kaum Betroffe-
ne für die sich die Situation verschlechtert! 

s.o. 
 
 
 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
 
Die Begründung wird wie oben beschrieben 
ergänzt. 

 

2. Bürger 2 mit Schreiben vom 24.04.2025 

Anregungen / Hinweise: 
 
 
 
 

• Die Kosten der Neuaufstellung für das Ge-
samtgebiet gegenüber einer nur teilweisen 
Änderung im Bereich der Flurstücke 6773, 
6778, 6786 sowie 6836 wurden im Vorfeld 
nicht erläutert, sind auch nicht als Einzel-
ausgabe in den Projekten 2025" im Haus-
halt ausgewiesen - wo sind diese enthal-
ten? 

• Die Gesamtaufhebung und den Ersatz 
durch einen einfachen Bebauungsplan da-
mit „die Verwaltung sich in der Handhabung 
der Bauvorhaben leichter tut" ist m. E. kei-
ne Begründung für einen solchen Einschnitt 
in das durch den qualifizierten Bebauungs-
plan bestehende Baurecht der Grundstück-

Beschlussempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
Die sechs Punkte sind nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung. 

Ehemalige Scheune 
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seigentümer. 

• Die Vorlage zum Beschluss zur Aufhebung 
des bestehenden Bebauungsplanes und 
zur Neuaufstellung erfolgte kurze Zeit 
nachdem für ein Baugrundstück durch den 
Bauausschuss mehreren Befreiungen zu-
gestimmt wurde für eine Planung, die nach 
dem vorliegenden B-Plan-Entwurf m. E. so 
nicht mehr ohne weiteres zulässig wäre. 

• Die Umsetzung der durch die Gemeinde in 
Auftrag gegebene Projektstudie zur Aktivie-
rung von zwei teilweise mit Denkmalschutz 
belegten Grundstücken wird durch die Auf-
hebung des qualifizierten Bebauungsplanes 
in einigen Punkten erleichtert. (hier insbe-
sondere die Aufhebung der 175 qm/WE). 

• Über die Jahre hinweg wurden zugunsten 
mehrerer Bauwerber auf deren Kosten Än-
derungen am bestehenden qualifizierten 
Bebauungsplan vorgenommen. Sofern die-
se bisher nicht zur Umsetzung gekommen 
sind, entfällt hier möglicherweise das bisher 
vorhandene Baurecht - wurden diese Fälle 
im Vorfeld der Aufstellung geprüft und ab-
geglichen? (z.B. Flurstücke 207, 208, 273). 

• Der normale Bürger" geht davon aus, dass 
das durch einen qualifizierten Bebauungs-
plan gesicherte Baurecht Bestand hat. Für 
einen solchen Schritt wie die Aufhebung 
des qualifizierten Bebauungsplanes und 
der daraus für den einzelnen Grundstücks-
eigentümer resultierenden baurechtlichen 
Folgen hätten m. E. die betroffenen Eigen-
tümer im Vorfeld direkt informiert werden 
sollen, für andere Grundstücksangelegen-
heiten ist dies ja auch möglich. 
 

• Die durch Rats-Beschluss erfolgte teilweise 
Herausnahme des Bereichs Fachrainstra-
ße/llbenstraße im Sinne des Erhalts der 
durch den qualifizierten B-Plan Altbauge-
biet I + Il" sichergestellten Bebauungsmög-
lichkeit aus der Neuaufstellung des einfa-
chen B-Planes" muss ergänzt werden 
durch die Feststellung, dass der Beschluss 
zur Aufhebung des qualifizierten Bebau-
ungsplanes für diese Grundstücke nicht gilt 
und der qualifizierte B-Plan für diesen Be-
reich weiterhin gilt - sonst wäre hier § 34 
BauGB anzuwenden und dann wäre das 
Baurecht genauso weg wie durch den ein-
fachen Bebauungsplan". 

 

siehe Stellungnahme Landratsamt 

Zu den neuen Festsetzungen selbst: 

• Die Forderung von 175 qm pro Wohnein-

Zu den neuen Festsetzungen selbst: 
Die mögliche Anzahl an Wohneinheiten auf 
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heit diente m. E. der Sicherstellung der 
Struktur des Baugebietes und dem Nach-
barschutz - die Aufhebung kann zu einer 
deutlichen Nachverdichtung führen, die im 
Hinblick auf die beengte Situation im Alt-
baugebiet I + ll und den bereits jetzt vor-
handenen Parkplatzproblemen so nicht 
gewollt sein kann. 

 

einem Grundstück wird über die nachzuwei-
sende Zahl der Stellplätze geregelt. Dies wird 
für ausreichend gehalten und deshalb die Re-
gelung, dass pro Wohneinheit 175 m² Grund-
stück vorhanden sein müssen, nicht in den 
einfachen Bebauungsplan übernommen. 
 
Damit Veränderungen auf den Grundstücken 
maßvoll bleiben, wurde die Wandhöhe auf 7,50 
m begrenzt. Darüber hinaus sind die Vorgaben 
der Gestaltungssatzung zu beachten. Wenn 
Nutzungsänderungen beabsichtigt sind, ist 
neben dem Stellplatznachweis auch das Ab-
standsflächenrecht zu beachten (Abstandsflä-
chen dürfen sich auch auf dem eigenen 
Grundstück nicht überlappen). Diese Anforde-
rung ist insofern wesentlich, da bei der Umnut-
zung einer Scheune zu einem Wohnhaus ge-
sunde Wohnverhältnisse (Belichtung, Belüf-
tung) nur sichergestellt sind, wenn die entspre-
chenden Abstandsflächen eingehalten werden. 
Sofern diese Kriterien bei einer Baueingabe 
beachtet werden, sind nachbarliche Belange 
nicht berührt. 
 

• Das Zulassen einer Stellplatzanordnung 
hintereinander ist nicht näher erläutert - gilt 
das für die notwendigen Stellplätze nur ei-
ner Wohnung, oder unabhängig von der 
Zuordnung für jeglichen Stellplatz der auf 
dem Baugrundstück nachzuweisen wäre? 

 

Die Stellplatzanordnung wird wie folgt konkre-
tisiert.  
Abweichend von der Stellplatzsatzung sind 
maximal zwei hintereinander angeordnete 
Stellplätze zulässig, wenn sie einer Wohnein-
heit zugeordnet sind. 
 

• Die Erhöhung von 1,5 auf 2 Stellplätze wird 
im Prinzip sowohl durch das Zulassen der 
Anordnung hintereinander als auch die 
bauordnungsrechtlich zu erwartenden Frei-
stellung von Dachgeschossausbauten von 
der Stellplatzverpflichtung wieder aufgeho-
ben - oder wird die Forderung auch für 
Dachgeschossausbauten festgesetzt und 
zukünftig aufrecht erhalten? 

Eine Bestandüberprüfung hat ergeben, dass 
die Hofbreite zahlreicher Anwesen an der 
Hauptstraße und der Rathausgasse ein Ne-
beneinanderparken nicht zulässt, auch nicht 
bei einer Wohneinheit, für die nur 2 Stellplätze 
nachzuweisen sind. Wenn Stellplätze nicht 
hintereinander angeordnet werden dürfen, 
würde sich das Stellplatzdefizit erhöhen bzw. 
es könnten keine neuen Wohnungen entste-
hen. 
 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die 
Stellplatzsatzung derzeit aktualisiert wird. In 
dieser Satzung sind je Wohneinheit zwei Stell-
plätze vorgesehen. 
 
Der Stellplatznachweis ist für jede neu entste-
hende Wohneinheit nachzuweisen. 
 

• An was wird sich zukünftig eine Bebauung 
auf dem Flurstück 6638 orientieren? 

Bei einer Grundstücksbreite von ca. 19,0 m 
und einer Grundstückstiefe von ca. 16,30 m ist 
ein zweigeschossiges Wohnhaus (z.B. 10,0 m 
x 9,0 m) mit Garage unter Einhaltung der Ab-
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standflächen realisierbar. 

 
 

• Wie wird zukünftig mit den Standorten 
früherer Scheunen (Hinterliegerbebauung) 
umgegangen, die im Vertrauen auf Bau-
recht abgerissen und noch nicht wieder er-
richtet wurden, wenn auch die benachbar-
ten Grundstücke derzeit in dem Bereich 
ohne Grenzbebauung sind? 

 

Mit den Baulinien im rückwärtigen Bereich war 
nur die Wiedererrichtung eines Scheunen- o-
der Nebengebäudes an gleicher Stelle, nicht 
jedoch der Neubau eines Wohnhauses gesi-
chert. Soll anstelle eines Nebengebäudes ein 
Wohnhaus realisiert werden, war bisher immer 
die Änderung des Bebauungsplans erforder-
lich. 
 
Garagen und Nebenanlagen sind bis zur zu-
lässigen Größe auch weiterhin an der Grund-
stücksgrenze zulässig. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
 
Plan und Begründung werden wie oben be-
schrieben ergänzt. 

 
 

TOP  1.2 
Bebauungsplan "Altbaugebiet I+II" Nr. 11.14, Bebauungsplanneuaufstellung - 
Ergebnis der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

 
Beschluss: 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Plan und Begründung werden wie im 
Sachverhalt beschrieben ergänzt. 
 
Abstimmungsergebnis:     Ja: 6     Nein: 4   
 
Sachverhalt: 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung wurden folgende Behörden und sonstige von der Planung 
berührten Träger öffentlicher Belange beteiligt und um Äußerung zu der Planung gebeten. 
 
01. Regierung von Unterfranken, 
02. Regionaler Planungsverband, 
03. Landratsamt Miltenberg - Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, 
04. Landratsamt Miltenberg - Natur- und Landschaftsschutz, 
05. Landratsamt Miltenberg - Immissionsschutz, 
06. Landratsamt Miltenberg - Bodenschutz, 
07. Landratsamt Miltenberg - Wasserschutz, 
08. Landratsamt Miltenberg – Denkmalschutz, 
09. Landratsamt Miltenberg - Brandschutz, 
10. Landratsamt Miltenberg – Gesundheitliche Belange, 
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11. Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg, 
12. Bayer. Landesamt für Denkmalpflege. 
 
Die folgenden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben in ihren Stellung-
nahmen der Planung zugestimmt: 
 
01. Landratsamt Miltenberg - Immissionsschutz, 
02. Landratsamt Miltenberg - Wasserschutz, 
03. Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, 
04. Landratsamt Miltenberg – Gesundheitliche Belange. 
 
01. Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg hat keine Stellungnahme abgegeben. 
 
Stellungnahmen, die zu behandeln sind, haben abgegeben: 
 
01. Regierung von Unterfranken, 
02. Regionaler Planungsverband, 
03. Landratsamt Miltenberg - Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, 
04. Landratsamt Miltenberg - Natur- und Landschaftsschutz, 
05. Landratsamt Miltenberg - Bodenschutz, 
06. Landratsamt Miltenberg - Denkmalschutz, 
07. Landratsamt Miltenberg – Brandschutz. 
 
Im Folgenden der Abwägungsvorschlag des Planungsbüros PlanerFM und der Gemeindever-
waltung. 
 

1. Regierung von Unterfranken mit Schreiben vom 07.05.2025 

Anregungen / Hinweise: 
 
 
 
 
Denkmalschutz 
Im Planumgriff sind mehrere Boden- und Bau-
denkmäler vorhanden, was in den Planunterla-
gen auch thematisiert wird. In diesem Zusam-
menhang sind insbesondere folgende Grunds-
ätze des LEP sowie des RP1 zu nennen: 
 

• Gem. Grundsatz 8.4.1 (Schutz des kulturel-
len Erbes) Abs. 2 LEP sollen die heimi-
schen Bau- und Kulturdenkmäler in ihrer 
historischen und regionalen Vielfalt ge-
schützt und erhalten werden. Historische 
Innenstädte und Ortskerne sollen unter 
Wahrung ihrer denkmalwürdigen oder orts-
bildprägenden Baukultur erhalten, erneuert 
und weiterentwickelt werden. 

• Gem. Grundsatz 3.1.6-03 RP1 kommt zum 
Schutz der Kulturdenkmäler einer Schwer-
punktbildung in der Denkmalpflege beson-
dere Bedeutung zu. Dabei sind Baudenk-
mäler, die das Orts- und Landschaftsbild 
besonders prägen, durch städtebauliche 
bzw. landschaftspflegerische Maßnahmen 

Beschlussempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
Denkmalschutz 
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in ihrer Wirkung zu stärken. Dies sind alle 
in der Denkmalliste aufgeführten Einzel-
baudenkmäler, die in ihrer Substanz be-
sonders gesichert und erhalten werden sol-
len. 

 

 
 
 
 
 

Den Stellungnahmen der zuständigen Denk-
malschutzbehörden kommt bei der fachlichen 
Bewertung besondere Bedeutung zu. 
 

Die untere Denkmalschutzbehörde hat der 
Planung zugestimmt. 
 

Im Planumgriff auf Flur-Nr. 6836 ist ein Natur-
denkmal (ND-05710) vorhanden, worauf in den 
Planunterlagen nicht eingegangen wird. 
 
Gem. 4.1.2-01 (Schutz und Pflege der Land-
schaft) RP1 sollen die schutzwürdigen Land-
schaftsteile der Region, ein System von Natur-
parken, Landschaftsschutzgebieten, Natur-
schutzgebieten, Naturdenkmälern und Land-
schaftsbestandteilen, gesichert, vorhandene 
Schäden durch entsprechende Ordnungs-, 
Sanierungs- und Pflegemaßnahmen behoben 
werden. Diese schutzwürdigen Landschaftstei-
le sollen in ihrer Funktion als biologisch und 
strukturell bereichernde Elemente der Land-
schaft, als Kompensatoren der Belastungen 
von Naturhaushalt und Landschaftsbild und als 
Lebensräume hier seltener bzw. selten gewor-
dener Pflanzen- und Tiergesellschaften ge-
stärkt werden. 
 

Das Naturdenkmal wird im Plan ergänzt. 
 
 

Den Stellungnahmen der zuständigen Natur-
schutzbehörden kommt bei der fachlichen Be-
wertung besondere Bedeutung zu. 
 

Der Natur- und Landschaftsschutz hat der Pla-
nung zugestimmt. 
 

Überschwemmungsgebiet 
Wie auch den Planunterlagen zu entnehmen 
ist, liegt der Altort von Niedernberg unmittelbar 
am Main, wird aber durch das festgesetzte 
Überschwemmungsgebiet des Flusses (HQ 
100) nicht berührt. Das HQ extrem überdeckt 
aber Teilflächen des Plangebietes. In diesem 
Zusammenhang wird insbesondere auf folgen-
de Grundsätze des LEP sowie des RP1 hin-
gewiesen: 
 

• Gem. Grundsatz 7.2.5 LEP sollen die Risi-
ken durch Hochwasser soweit als möglich 
verringert werden. Hierzu sollen die natürli-
che Rückhalte- und Speicherfähigkeit der 
Landschaft erhalten und verbessert, Rück-
halteräume an Gewässern von mit dem 
Hochwasserschutz nicht zu vereinbarenden 
Nutzungen freigehalten sowie bestehende 
Siedlungen vor einem mindestens hundert-

Überschwemmungsgebiet 
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jährlichen Hochwasser geschützt werden. 

• Gem. den Grundsätzen unter 4.2.7 RP1 
sollen die Risiken durch Hochwasser durch 
vorbeugende Maßnahmen verringert oder 
vermieden werden. Hochwassergefährdete 
Bereiche sollen als Freiräume erhalten und 
von unvereinbaren Nutzungen, insbesonde-
re der Siedlungsentwicklung, freigehalten 
werden. Der natürliche Wasserrückhalt in 
der Fläche trägt zur Minderung von Hoch-
wassergefahren bei und soll verbessert 
werden. Dabei kommt der Erhaltung und 
Wiederherstellung regelmäßig überfluteter 
flussbegleitender Flächen als Auwald oder 
Grünland sowie der Versickerungsfähigkeit 
des Bodens besondere Bedeutung zu. 
Kommunale Planungen sollen Risiken 
durch Überflutungen aus Kanälen und 
Oberflächenabfluss infolge von Starkrege-
nereignissen stärker berücksichtigen. 

 
Den zuständigen Wasserwirtschaftsbehörden 
kommt bei der fachlichen Bewertung besonde-
re Bedeutung zu. 
 

Der Wasserschutz hat der Planung zuge-
stimmt. 

Fazit 
Die Planung entspricht den o.g. Erfordernissen 
der Raumordnung dann, wenn die zuständigen 
Denkmalschutz-, Naturschutz- und Wasser-
wirtschaftsbehörden, ggf. mit Auflagen, keine 
Einwände erheben bzw. der Planung zustim-
men. 
 
Ansonsten werden keine Einwände erhoben. 

Fazit 
 
s.o. 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
 
keine 

 

2. Regionaler Planungsverband mit Schreiben vom 07.05.2025 

Anregungen / Hinweise: 
 
 
 
 
Denkmalschutz 
Im Planumgriff sind mehrere Boden- und Bau-
denkmäler vorhanden, was in den Planunterla-
gen auch thematisiert wird. In diesem Zusam-
menhang sind insbesondere folgende Grunds-
ätze des LEP sowie des RP1 zu nennen: 
 

• Gem. Grundsatz 8.4.1 (Schutz des kulturel-
len Erbes) Abs. 2 LEP sollen die heimi-
schen Bau- und Kulturdenkmäler in ihrer 
historischen und regionalen Vielfalt ge-
schützt und erhalten werden. Historische 
Innenstädte und Ortskerne sollen unter 

Beschlussempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
Denkmalschutz 
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Wahrung ihrer denkmalwürdigen oder orts-
bildprägenden Baukultur erhalten, erneuert 
und weiterentwickelt werden. 

• Gem. Grundsatz 3.1.6-03 RP1 kommt zum 
Schutz der Kulturdenkmäler einer Schwer-
punktbildung in der Denkmalpflege beson-
dere Bedeutung zu. Dabei sind Baudenk-
mäler, die das Orts- und Landschaftsbild 
besonders prägen, durch städtebauliche 
bzw. landschaftspflegerische Maßnahmen 
in ihrer Wirkung zu stärken. Dies sind alle 
in der Denkmalliste aufgeführten Einzel-
baudenkmäler, die in ihrer Substanz be-
sonders gesichert und erhalten werden sol-
len. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den Stellungnahmen der zuständigen Denk-
malschutzbehörden kommt bei der fachlichen 
Bewertung besondere Bedeutung zu. 
 

Die untere Denkmalschutzbehörde hat der 
Planung zugestimmt. 
 

Im Planumgriff auf Flur-Nr. 6836 ist ein Natur-
denkmal (ND-05710) vorhanden, worauf in den 
Planunterlagen nicht eingegangen wird. 
 
Gem. 4.1.2-01 (Schutz und Pflege der Land-
schaft) RP1 sollen die schutzwürdigen Land-
schaftsteile der Region, ein System von Natur-
parken, Landschaftsschutzgebieten, Natur-
schutzgebieten, Naturdenkmälern und Land-
schaftsbestandteilen, gesichert, vorhandene 
Schäden durch entsprechende Ordnungs-, 
Sanierungs- und Pflegemaßnahmen behoben 
werden. Diese schutzwürdigen Landschaftstei-
le sollen in ihrer Funktion als biologisch und 
strukturell bereichernde Elemente der Land-
schaft, als Kompensatoren der Belastungen 
von Naturhaushalt und Landschaftsbild und als 
Lebensräume hier seltener bzw. selten gewor-
dener Pflanzen- und Tiergesellschaften ge-
stärkt werden. 
 

Das Naturdenkmal wird im Plan ergänzt. 
 
 

Den Stellungnahmen der zuständigen Natur-
schutzbehörden kommt bei der fachlichen Be-
wertung besondere Bedeutung zu. 
 

Der Natur- und Landschaftsschutz hat der Pla-
nung zugestimmt. 
 

Überschwemmungsgebiet 
Wie auch den Planunterlagen zu entnehmen 
ist, liegt der Altort von Niedernberg unmittelbar 
am Main, wird aber durch das festgesetzte 
Überschwemmungsgebiet des Flusses (HQ 
100) nicht berührt. Das HQ extrem überdeckt 
aber Teilflächen des Plangebietes. In diesem 
Zusammenhang wird insbesondere auf folgen-
de Grundsätze des LEP sowie des RP1 hin-
gewiesen: 

Überschwemmungsgebiet 
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• Gem. Grundsatz 7.2.5 LEP sollen die Risi-
ken durch Hochwasser soweit als möglich 
verringert werden. Hierzu sollen die natürli-
che Rückhalte- und Speicherfähigkeit der 
Landschaft erhalten und verbessert, Rück-
halteräume an Gewässern von mit dem 
Hochwasserschutz nicht zu vereinbarenden 
Nutzungen freigehalten sowie bestehende 
Siedlungen vor einem mindestens hundert-
jährlichen Hochwasser geschützt werden. 

• Gem. den Grundsätzen unter 4.2.7 RP1 
sollen die Risiken durch Hochwasser durch 
vorbeugende Maßnahmen verringert oder 
vermieden werden. Hochwassergefährdete 
Bereiche sollen als Freiräume erhalten und 
von unvereinbaren Nutzungen, insbesonde-
re der Siedlungsentwicklung, freigehalten 
werden. Der natürliche Wasserrückhalt in 
der Fläche trägt zur Minderung von Hoch-
wassergefahren bei und soll verbessert 
werden. Dabei kommt der Erhaltung und 
Wiederherstellung regelmäßig überfluteter 
flussbegleitender Flächen als Auwald oder 
Grünland sowie der Versickerungsfähigkeit 
des Bodens besondere Bedeutung zu. 
Kommunale Planungen sollen Risiken 
durch Überflutungen aus Kanälen und 
Oberflächenabfluss infolge von Starkrege-
nereignissen stärker berücksichtigen. 

 
Den zuständigen Wasserwirtschaftsbehörden 
kommt bei der fachlichen Bewertung besonde-
re Bedeutung zu. 
 

Der Wasserschutz hat der Planung zuge-
stimmt. 

Fazit 
Die Planung entspricht den o.g. Erfordernissen 
der Raumordnung dann, wenn die zuständigen 
Denkmalschutz-, Naturschutz- und Wasser-
wirtschaftsbehörden, ggf. mit Auflagen, keine 
Einwände erheben bzw. der Planung zustim-
men. 
 
Ansonsten werden keine Einwände erhoben. 

Fazit 
 
s.o. 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
 
keine 

 

3. Landratsamt Miltenberg - Bauplanungs- und Bauordnungsrecht mit Schreiben vom 
23.05.2025 

Anregungen / Hinweise: 
Aus bauleitplanerischer und bauordnungs-
rechtlicher Sicht besteht Einverständnis mit der 
Planung, sofern noch Folgendes beachtet wird: 
 
Verfahrensart 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten 

Beschlussempfehlung: 
 
Den Anregungen wird gefolgt. Die Hinweise 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
Verfahrensart 
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Verfahren nach § 13a BauGB (neu) aufgestellt. 
Das Gebiet des Bebauungsplans überschreitet 
die nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1 BauGB 
zulässige Grundfläche von insgesamt weniger 
als 20.000 m². Ab einer Grundfläche von 
20.000 bis 70.000 m² kann das beschleunigte 
Verfahren auch angewendet werden, wenn 
eine Vorprüfung des Einzelfalls zu dem Ergeb-
nis führt, dass keine erheblichen Umweltaus-
wirkungen zu erwarten sind. Die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden können, sind an der Vorprüfung des 
Einzelfalls zu beteiligen. 
 
In der Begründung wird auf die „Einzelprüfung“ 
eingegangen. Die Begründung kommt zu dem 
Schluss, dass keine erheblichen Umweltein-
wirkungen durch die Neuaufstellung ausgelöst 
werden: 
 

• Das Gebiet ist nahezu vollständig bebaut. 

• Es besteht nur noch auf wenigen Anwesen 
die Möglichkeit einer zusätzlichen Neube-
bauung. In den meisten Fällen soll durch 
den Bebauungsplan die planungsrechtli-
chen Möglichkeiten geschaffen werden, um 
auf den Grundstücken Um- und Ausbau-
maßnahmen zu regeln. 

• Da das Besondere Wohngebiet und die 
GRZ beibehalten werden, bleibt der Cha-
rakter des Gebietes unverändert. Nachver-
dichtungsmöglichkeiten, durch die sich 
umweltrelevante Veränderungen ergeben 
könnten, werden nicht ausgelöst. Es wird 
nur das, was planungsrechtliche zulässig 
war, beibehalten. 

• Lediglich die Möglichkeit Dachgeschosse 
zur Erweiterung der Wohnfläche ausbauen 
zu können, stellt eine Nachverdichtung dar. 
Da sich diese aber in die umgebende Be-
bauung einfügen müssen, ist sichergestellt, 
dass mit diesem Bebauungsplan keine er-
heblichen Umwelt-auswirkungen ausgelöst 
werden.  

 
Somit könne gemäß § 13 Abs. 3 BauGB auf 
eine Umweltprüfung verzichtet werden. Bei 
Anwendung dieses Verfahrens gelten Eingriffe 
im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB als 
vor der planerischen Entscheidung als erfolgt 
oder zulässig. Ein Ausgleich ist entbehrlich. 
 
Die Überlegungen sind nachvollziehbar, auch 

Kenntnisnahme 
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das vorrangig betroffene Sachgebiet Natur-
schutz erhebt keine Einwendungen, daher 
werden die Angaben aus der Begründung hier 
als „Vorprüfung des Einzelfalls“ akzeptiert. 
 
 

Bebauungspläne 
In der Begründung wird ausgeführt, dass im 
Plangebiet aktuell mehrere rechtsverbindliche 
Bebauungspläne bestünden. Tatsächlich sind 
damit wohl die verschiedenen Einzeländerun-
gen des Urplans gemeint. Um Missverständ-
nisse zu vermeiden (sind evtl. auch andere 
Bebauungspläne außer dem „Altbaugebiet I 
und II“ betroffen?), bitten wir den Text in der 
Begründung zu konkretisieren. 

 

Bebauungspläne 
Die Begründung wird unter Ziffer 2.2 wie folgt 
angepasst: 
Im Plangebiet besteht ein Bebauungsplan, der 
zwischenzeitlich mehrfach geändert wurde. 
 

Genehmigungsfreistellung 
Gem. Ziff. 11 der Festsetzungen soll das Ge-
nehmigungsfreistellungsverfahren ausge-
schlossen werden. 
 
Nach Art. 58 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 1 BayBO ist die 
Genehmigungsfreistellung nur im Geltungsbe-
reich eines Bebauungsplans im Sinn des § 30 
Abs. 1 (qualifizierter Bebauungsplan) oder der 
§§ 12, 30 Abs. 2 BauGB (vorhabenbezogener 
Bebauungsplan) möglich. Da es sich im vorlie-
genden Fall um einen einfachen Bebauungs-
plan handelt, ist die Genehmigungsfreistellung 
nicht möglich. Der Ausschluss des Genehmi-
gungsfreistellungsverfahrens ist daher nicht 
unter den „Planungs-rechtlichen Festsetzun-
gen“, sondern unter den „Hinweisen“ aufzu-
nehmen. 
 

Genehmigungsfreistellung 
 
 
 
 
Der Textbaustein wird von den textlichen Fest-
setzungen zu den Hinweisen verschoben. 
 

Änderung Nr. 11.11 
Der Bebauungsplan „Altbaugebiet I + II“ wurde 
1993 neu aufgestellt und wurde am 24. De-
zember 1993 rechtskräftig. Seitdem hat er ei-
nige Änderungen durchlaufen. 
Die 4. Änderung (rechtskräftig seit 22. März 
2002) kann nach Ansicht des Landratsamtes 
als Neuaufstellung gewertet werden. 
Mit der Änderung Nr. 11.11 (lt. den Unterlagen 
des Landratsamtes die 8. Änderung des Be-
bauungsplans bzw. die 4. nach der angenom-
menen Neuaufstellung) wurde der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans südlich der Ilben-
straße erweitert. Die Änderung ist rechtskräftig 
seit 6. Juni 2008. 
 
Unter den Hinweisen ist unter „5. Sonstiges“ 
erläutert, dass der einfache Bebauungsplan 
„Altbaugebiet I + II“ den Bebauungsplan „Alt-
baugebiet I + II“ sowie alle bisherigen Bebau-

Änderung Nr. 11.11 
Falls die Erweiterung in den Geltungsbereich 
einbezogen wird: 
 
Um sicherzustellen, dass das Landratsamt 
auch eine Bebauung in „zweiter“ Reihe ge-
nehmigt, wird ergänzend festgesetzt, dass zum 
rückwärtigen Grundstück ein Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht auf einer Breite von 3,0 m im 
Grundbuch einzutragen ist. 
 
Die Gemeindeverwaltung führte ein Ge-
spräch mit den Grundstückseigentümern 
der Fl. Nr. 12337. Ihnen wurden die im 
Folgenden dargestellte mögliche Bebau-
ung im Rahmen des einfachen Bebau-
ungsplans erläutert. Der Grundstücksei-
gentümer teilt der Gemeindeverwaltung 
mit, dass bei einer Bebaubarkeit mit den 
drei eingezeichneten Häusern (unter der 



Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 15.07.2025  Seite 19 von 28 

ungsplanänderungen innerhalb des Geltungs-
bereichs vollständig ersetzen soll. In der Be-
gründung wird darauf hingewiesen, dass der 
Geltungsbereich der Änderungsnummer 11.11 
aus dem Geltungsbereich des einfachen Be-
bauungsplans ausgespart sein soll. Das ge-
schaffene Planungsrecht soll für den Bereich 
der Änderung 11.11 beibehalten werden, auch 
wenn die geplanten Maßnahmen bisher noch 
nicht umgesetzt wurden. Daher werde diese 
Fläche aus dem Geltungsbereich des einfa-
chen Bebauungsplans ausgespart. 
 
Im Hinblick auf eine klare, nachzuvollziehende 
Bauleitplanung bitten wir zu prüfen, ob der 
Geltungsbereich der Änderung 11.11 in die 
Neuaufstellung einbezogen werden kann. 
Auch für eine einfache, verständliche Darstel-
lung im Internet 
(GIS/XPlanung/DiPlanung/BayernAtlas) wäre 
ein gesamter Bebauungsplan hilfreich. Mo-
mentan müsste die Neuaufstellung, aber auch 
der Urplan mit den verschiedenen, teilweise 
überholten Änderungen eingepflegt werden. 
Zudem ist die Änderung 11.11 (fälschlicher-
weise) mit „Erweiterung des Bebauungsplanes 
„Altortgebiet I + II“ betitelt und nimmt grund-
sätzlich Bezug auf die Festsetzungen des Ur-
plans. 
 

Voraussetzung, dass sie sich in die Umge-
bung einfügen) Einverständnis mit dem 
Einbezug des Grundstücks besteht. Die 
Gemeindeverwaltung schlägt vor den in 
der letzten Sitzung herausgenommenen 
Fläche der Änderung 11.11 wieder mit 
aufgenommen wird. Dies würde eine 
nochmalige Auslegung nach sich ziehen. 
 

Planzeichen für Gemeinbedarfsflächen 
Das Planzeichen für die Gemeinbedarfsfläche 
wird in der Legende erläutert mit „Umgrenzung 
von Flächen für den Gemeinbedarf“. Da es 
sich hier aber um eine Fläche und nicht um 
eine Linie handelt, ist es ausreichend, das 
Planzeichen mit „Fläche für den Gemeinbe-
darf“ zu erläutern. 
 

Planzeichen für Gemeinbedarfsflächen 
Die Bezeichnung „Umgrenzung“ wird gestri-
chen. 
 

Legende 
Im Planteil sind die „bestehenden Gebäude“ 
eingezeichnet und auch entsprechend in der 
Legende erläutert. Teilweise enthalten die Ge-
bäude im südlichen Teil des Bebauungsplan-
gebiets noch die weiteren Kennzeichnungen 
wie „P“ (Pultdach), „S“ (Satteldach), „II“ oder 
„III“ (für die Geschossigkeit). Dies wird in der 
Legende nicht weiter erläutert und sollte noch 
aufgenommen werden, um Missverständnisse 
zu vermeiden (handelt es sich hier lediglich um 
den Bestand oder soll zukünftig eine entspre-
chende Festsetzung gelten?). 
 

Legende 
Die Kennzeichnungen stammen aus der digita-
len Flurkarte. Um Missverständnisse zu ver-
meiden, werden die Kennzeichnungen ent-
fernt. 
 
 
 
 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
 
Plan und Begründung werden wie oben be-
schrieben angepasst. 
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Auszug aus der Begründung zur Bebauungsplanänderung Nr. 11.11 
Auf der Parzelle 12374 wird die bestehende Kegelbahn entlang der Ilbenstraße abgebrochen. 
Stattdessen wird ein neues 1,5-geschossiges Wohnhaus giebelständig zur sowie ein Carport 
angeordnet. Das Wohnhaus wird auf die südliche Grundstücksgrenze gebaut. Des Weiteren 
wird zwischen dem geplanten Wohnhaus und der Gaststätte „Zur Gemütlichkeit“ der Bau von 5 
Stellplätzen ermöglicht. 
 
Für das südlich angrenzende Grundstück (Parzelle 12337) wird Planungsrecht für drei Bau-
grundstücke geschaffen. 
Das östliche Teilgrundstück ist über die Ilbenstraße vollständig erschlossen. Auf dieser Teilflä-
che wird der Bau eines Wohnhauses mit Grenzbebauung zur nördlichen Grundstücksgrenze im 
Anschluss an den nördlich geplanten Neubau ermöglicht. 
Diesem Wohnhaus wird die Realisierung einer Garage/Nebenanlage im südöstlichen Grund-
stücksbereich ermöglicht. Die auf dieser Teilfläche befindliche offene Halle entlang der südli-
chen Grundstücksgrenze wird abgebrochen. 
 
Das westliche Teilgrundstück ist über die Fachrainstraße vollständig erschlossen. Auf dieser 
Teilfläche wird im Wesentlichen der Bestand planungsrechtlich gesichert. Lediglich in östliche 
Richtung werden geringfügig Erweiterungen ermöglicht. 
Hinter dem Wohnhaus Fachrainstraße 1 befindet sich derzeit ein großes Nebengebäude, das 
sowohl an die nördliche als auch an die südliche Grundstücksgrenze anschließt. Dieses Gebäu-
de soll abgebrochen werden, wenn in zweiter Reihe ein weiteres Wohngebäude errichtet wer-
den sollte. 
Um hierfür eine öffentlich-rechtlich gesicherte Erschließung zu ermöglichen, wird von der 
Fachrainstraße eine mindestens 3.50 m breite Durchfahrt mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
festgesetzt. Um aus städtebaulichen Gründen die geschlossenen Bebauung zur Straße erhalten 
zu können, darf diese Durchfahrt überbaut werden. Die Lage der Durchfahrt darf verschoben 
werden. 
 
Sofern auf dem mittleren Grundstück ein Wohnhaus realisiert werden sollte, ist dieses auf die 
nördliche Grundstücksgrenze zu bauen. Garage und Nebenanlage können an das geplante 
Wohnhaus anschließend bis an die südliche Grundstücksgrenze gebaut werden. 
 

 
Bebauungsplan 
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Bestand Bebauung entsprechend einfachem Bebau-

ungsplan 
 

  
 

 
 

4. Landratsamt Miltenberg - Natur- und Landschaftsschutz mit Schreiben vom 23.05.2025 

Anregungen / Hinweise: 
Der geplanten Neuaufstellung des Bebau-
ungsplans „Altbaugebiet I und II“ kann daher 
unter folgenden Auflagen aus naturschutz-
rechtlicher und –fachlicher Sicht zugestimmt 
werden: 
 
1. Das Naturdenkmal „2 Lindenbäume“ (ND-

05710) ist in den B-Plan aufzunehmen und 
als „dauerhaft zu erhalten“ zu kennzeich-
nen. 

 
2. Die planungsrechtliche Festsetzung zum 

Beschlussempfehlung: 
 
Den Anregungen wird gefolgt. 
 
 
 
Zu 1. Es existiert nur noch ein Lindenbaum. 
Das Naturdenkmal wird ergänzt und als „dau-
erhaft zu erhalten“ gekennzeichnet. 
 
 
Zu 2. Der Textbaustein unter Ziffer A.5 wird 
wie nebenstehend formuliert angepasst. 

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
auf einer Breite von 3,0 m 
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Artenschutz (Nr. 5) ist wie folgt anzupas-
sen: 
„Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen 
gemäß § 44 BNatSchG sind unmittelbar vor 
dem Abbruch oder Umbau von Gebäuden 
die betroffenen Gebäudestrukturen von ei-
ner geeigneten, fachkundigen Person auf 
ein mögliches Vorkommen europarechtlich 
geschützter Tierarten sowie deren Lebens-
stätten hin zu überprüfen. Werden hierbei 
Fledermäuse bzw. brütende Vögel oder de-
ren Lebensstätten festgestellt, so ist das 
weitere Vorgehen mit der zuständigen Na-
turschutzbehörde abzustimmen.“ 

 
 
 
 
 
 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
 
Die oben stehenden Punkte werden im Be-
bauungsplan berücksichtigt. 

 

5. Landratsamt Miltenberg – Bodenschutz mit Schreiben vom 23.05.2025 

Anregungen / Hinweise: 
Keine der im Geltungsbereich der Neuaufstel-
lung des Bebauungsplans "Altbaugebiet I und 
II“ in Niedernberg liegenden Grundstücke sind 
im bayerischen Altlastenkataster nach Art. 3 
Bay-BodSchG als Altlast oder schädliche Bo-
denveränderung verzeichnet. Auch darüber 
hinaus liegen uns keine Informationen vor, 
dass sich auf den besagten Grundstücken eine 
Altlast oder eine schädliche Bodenverände-
rung befindet. 
 
In den Hinweisen des Bebauungsplans unter 
Teil C 3. Bodenschutz steht Folgendes ge-
schrieben: 
„Bereits bei der Planung ist für einen möglichst 
geringen Bodeneingriff zu sorgen, um gemäß 
der abfallrechtlichen Zielhierarchie (§6 KrWG) 
Bodenaushub zunächst zu vermeiden bzw. 
wiederzuverwerten. Für überschüssiges Aus-
hubmaterial und den jeweiligen Verwertungs- 
bzw. Entsorgungsweg sind die rechtlichen und 
technischen Anforderungen (§ 6 - 8 
BBodSchV, LAGA M 20, Stand 2023 sowie 
DepV) maßgeblich und die Annahmekriterien 
eines Abnehmers zu berücksichtigen. 
Zur Schonung der Ressourcen sind zur Befes-
tigung des Untergrunds (z. B. Schottertrag-
schicht, Stellplätze und Wege) vorrangig Re-
cycling-Baustoffe (RC-Baustoffe) zu verwen-
den. Hierbei ist zwingend der RC-Leitfaden zu 
beachten. Informationen finden Sie unter 
www.rc-baustoffe.bayem.de <http://www.rc-
baustoffe.bayem.de>.“ 
Zum 1. August.2023 ist u. a. zur Regelung der 
Verwertung von mineralischen Ersatzbaustof-
fen sowie von Bodenaushub bundeseinheitlich 
die Ersatzbaustoffverordnung (Ersatzbau-
stoffV) in Kraft getreten. Wir bitten dies ent-

Beschlussempfehlung: 
 
Der Anregung wird gefolgt. Die Hinweise 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis unter Ziffer C.3 wird wie neben-
stehend aufgeführt aktualisiert. 
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sprechend bei den textlichen Festsetzungen zu 
berücksichtigten und den RC-Leitfaden durch 
die ErsatzbaustoffV, welche die Anforderungen 
an die Verwertung von u. a. Bodenaushub in 
technische Bauwerke regelt, in die Aufzählung 
mit aufzunehmen. 
Die ErsatzbaustoffV hat zudem die vorher gel-
tenden Leitfäden wie bspw. LAGA M20 (1997) 
ersetzt. Wir bitten dies entsprechend bei den 
textlichen Festsetzungen zu berücksichtigten 
und die LAGA M20, Stand 2023, aus der Pas-
sage zu streichen. 
 
Ansonsten bestehen aus bodenschutzrechtli-
cher Sicht gegen die Neuaufstellung des Be-
bauungsplans „„Altbaugebiet I und II““ in Nie-
dernberg somit keine Bedenken. 
 
Vollständigkeitshalber weisen wir jedoch da-
raufhin, dass sich auf der Fl. Nr. 182 der Ge-
markung Niedernberg die Fleischerei „Metzge-
rei Josef Mohr“ und auf der Fl. Nr. 12374/1 der 
Gemarkung Niedernberg das Gastgewerbe 
„Gasthof Zur Gemütlichkeit“ befindet. Auf 
Grundlage des Bodenschutzrechts, insbeson-
dere Anhang 2 Tabelle 1 und Tabelle 2 der 
Arbeitshilfe zur Altlastenbearbeitung „Altlas-
tenkataster ABuDIS“ des Landesamtes für 
Umwelt (Stand 08/2023), ergibt sich rein auf-
grund der derzeitigen Nutzung grundsätzlich 
ein niedriges Gefährdungspotenzial für die 
Branchen Ernährungsgewerben und Gastge-
werben. Eine fachliche Erstbewertung oder 
bodenschutzrechtliche Recherchen wurden 
bezüglich dieser Fläche noch keine vorge-
nommen; eine Einstufung als altlastverdächti-
ge Fläche i. S. d. § 2 Abs. 6 BBodSchG erfolg-
te entsprechend (noch) nicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
 
Der Hinweis unter Ziffer C.3 wird wie oben be-
schrieben aktualisiert. 

 

6. Landratsamt Miltenberg - Denkmalschutz mit Schreiben vom 23.05.2025 

Anregungen / Hinweise: 
 
Innerhalb des Gebiets befinden sich zahlreiche 
Einzeldenkmäler, die nach Art. 1 Abs. 2 
BayDSchG in der Bayerischen Denkmalliste 
verzeichnet sind: 
 
- D-6-76-144-21 - Hauptstraße 40, 
- D-6-76-144-4 - Hauptstraße 42, 
- D-6-76-144-5 - Hauptstraße 44, 
- D-6-76-144-24 - Hauptstraße 62, 
- D-6-76-144-8 - Hauptstraße 68, 
- D-6-76-144-25 - Hauptstraße 70; Hauptstra-
ße 72, 
- D-6-76-144-7 - Nähe Hauptstraße, 

Beschlussempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
Die nebenstehenden Einzeldenkmale sind im 
Bebauungsplan gekennzeichnet. 
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- D-6-76-144-9 - Hintermauer 1 a; Turmgasse 
5, 
- D-6-76-144-31 - Rathausgasse 2, 
- D-6-76-144-33 - Rathausgasse 9, 
- D-6-76-144-35 - Schulstraße 2, 
- D-6-76-144-36 - Schulstraße 6. 
 
Wir bitten Sie, den Hinweis C.1. wie folgt zu 
ergänzen: 
Bauliche Maßnahmen an oder in der Nähe von 
Einzelbaudenkmälern bedürfen einer denkmal-
schutzrechtlichen Erlaubnis nach Art. 6 
BayDSchG. Die Maßnahmen sind im Einzelfall 
mit den Denkmalbehörden rechtzeitig und vor 
Ausführungsbeginn abzustimmen. 

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird wie nebenstehend formuliert, 
in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
 
Der Hinweis unter Ziffer C.1 wird wie oben be-
schrieben ergänzt. 

 

7. Landratsamt Miltenberg - Brandschutz mit Schreiben vom 23.05.2025 

Anregungen / Hinweise: 
Es wird eine Wandhöhe von 7,50 m festge-
setzt, auf eine Begrenzung der Zahl der Voll-
geschosse wird verzichtet. Von Seiten des 
abwehrenden Brandschutzes wird auf die er-
forderliche Beachtung des zweiten Rettungs-
weges hingewiesen. 
 
Eine Rettung mittels tragbarer Leitern ist ma-
ximal bis zu einer Fußbodenoberkante von 7 m 
möglich. Die Feuerwehr Niedernberg verfügt 
zwar über ein Hubrettungsfahrzeug DLK 23/12, 
dieses erfordert aber eine Aufstellfläche ge-
mäß Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr. 
Ebenso ist die unter Punkt 6.9 beschriebene 
Zufahrtsbreite von 3 m zu rückwärtig gelege-
nen Gebäuden ausschließlich bis zu einer Ent-
fernung von 50 m zur öffentlichen Verkehrsflä-
che möglich. 
 
Wenn Zufahrten für die Feuerwehr vorgesehen 
werden, müssen diese geradlinig sein und ent-
sprechende Aufstell- und Bewegungsflächen 
bieten. 
 
Vorangegangene Stellungnahmen behalten 
ihre Gültigkeit. 

Beschlussempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
Da es sich um einen einfachen Bebauungsplan 
handelt und das Genehmigungsfreistellungs-
verfahren somit nicht angewendet werden 
kann, wird jeder Bauantrag vom Landratsamt 
geprüft, u.a. auch der Brandschutz. Die ne-
benstehenden Anforderungen sind somit bei 
der Bauantragsstellung zu berücksichtigen. 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass kein 
Grundstück tiefer als 50 m ist. 
 
 
 
 
Das Verfahren wurde einzügig durchgeführt. 
Insofern kann es keine vorangegangene Stel-
lungnahme gegeben haben. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
 
keine 

 
 

TOP  1.3 
Bebauungsplan "Altbaugebiet I+II" Nr. 11.14, Bebauungsplanneuaufstellung - 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss 

 
Beschluss: 
Der Bau- und Umweltausschuss billigt den Entwurf des Bebauungsplans vom 15.07.2025. Das 
Auslegungsverfahren wird eingeleitet. 
 
Abstimmungsergebnis:     Ja: 6     Nein: 4   
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Sachverhalt: 
In der vergangenen Sitzung wurden die südlichen Grundstücke entlang der Ilbenstraße, für wel-
che es eine Bebauungsplanänderung aus dem Jahr 2008 gibt, aus dem Flächenumgriff heraus-
genommen. Das Landratsamt bat in seiner Stellungnahme um Prüfung, ob dieser Teilbereich 
nicht doch aufgenommen werden könnte. Die Gemeindeverwaltung empfiehlt den Bereich wie-
der mit aufzunehmen (siehe Stellungnahme Träger öffentlicher Belange). 
Die Änderung des Geltungsbereichs zieht eine nochmalige Auslegung nach sich. Hierfür wer-
den die in heutiger Sitzung vorgestellten Änderungen eingearbeitet und der Plan nochmals der 
Öffentlichkeit wie auch den Trägern öffentlicher Belange zur Stellungnahme ausgelegt. 
 

TOP  2 Mitteilung über isolierte Befreiungen 

 
Zur Kenntnis genommen  
 
Mitteilung: 
1. Errichtung einer Gartenhütte 

Fl.Nr. 800, Lage: Stückerweg, Niedernberg 
2. Errichtung eines Gerätehauses 

Fl.Nr. 3211/90, Römerstraße 77b, Niedernberg 
3. Errichtung eines Sichtschutzzauns 

Fl.Nr. 3211/20, Breslauer Straße 6, Niedernberg 
 

TOP  3 Mitteilung über Bauvorhaben im Genehmigungsfreistellungsverfahren 

 
Zur Kenntnis genommen  
 
Mitteilung: 
1. Errichten eines Einfamilienhauses 

Fl.Nr. 7000/69, Tafelweg 22, Niedernberg 
2. Nutzungsänderung einer Wohnung zu einer Ferienwohnung 

Fl.Nr. 3211/90, Römerstraße 77b, Niedernberg 
 

TOP  4 Mitteilung über das gemeindliche Einvernehmen 

 
Zur Kenntnis genommen  
 
Mitteilung: 
1. Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage und Carport 

Fl.Nr. 5700/84, Tilsiter Straße 1, Niedernberg 
2. Errichtung eines Pultdachs auf dem bestehenden Wohnhausanbau 

Fl.Nr. 6954, Hauptstraße 98, Niedernberg 
3. Abbruch und Neubau eines Nebengebäudedaches 

Fl.Nr. 122, Quergasse 6, Niedernberg 
4. Nutzungsänderung eines Einfamilienhauses in ein Zweifamilienwohnhaus 

Fl.Nr. 5880/11, Am Wasserturm 1, Niedernberg  
 

TOP  5 Mitteilung über abgelehnte/zurückgezogene Bauvorhaben 

 
Zur Kenntnis genommen  
 
Mitteilung: 
1. Umbau Nebengebäude 

Fl.Nr. 5700/104, Marienbader Straße 18, Niedernberg 
Das gemeindliche Einvernehmen wurde mit Beschluss vom 06.05.2025 abgelehnt. 

2. Erweiterung und Überdachung Terrasse Clubhaus Golfplatz Rosenhof 
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Fl.Nr. 7821/1, Nähe Aussiedlerhof-Rosenhof 
Das gemeindliche Einvernehmen wurde am 31.01.2024 verwaltungsintern erteilt. 

3. Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage und Carport 
Fl.Nr. 5700/84, Tilsiter Straße 1, Niedernberg 
Das gemeindliche Einvernehmen wurde am 09.05.2025 verwaltungsintern erteilt. 
 

 

TOP  6 
Nutzungsänderung einer ehemaligen Wurstküche zu einer Wohneinheit 
Fl.Nr. 182, Hauptstraße 66, Niedernberg 

 
Beschluss: 
Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Niedernberg erteilt zum o. g. Bauvorhaben und 
dem damit verbundenen Antrag auf Befreiung von der Festsetzung des Bebauungsplans bzgl. 
 
- Anzahl der Wohneinheiten pro m² Grundstücksfläche 

 
das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB. 
 
Abstimmungsergebnis:     Ja: 0     Nein: 10   
 
Sachverhalt: 
Das geplante Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Altbaugebiet I+II“. 
Der Antragsteller beabsichtigt die Umnutzung einer ehemaligen Wurstküche in eine Wohnein-
heit (Lage: Hinterhaus, EG). Es sind keine äußerlichen baulichen Maßnahmen geplant. 
 
Zusammenhang mit Bauantrag „Neubau einer Wohneinheit und Abriss einer bestehenden 
Scheune“ von Oktober 2024: 
Die Entwurfsverfasserin gibt in der Baubeschreibung Folgendes an: „Im Zuge des Neubaus der 
rückwärtigen Wohneinheit im hinteren Baufenster, wurde festgestellt, dass die Wohnungen im 
Bereich Hinterhaus (EG und DG) nicht genehmigt wurden. […]“ 
 
Der Bau- und Umweltausschuss hat das gemeindliche Einvernehmen für den Bauantrag von 
Oktober 2024 in seiner Sitzung am 15.10.2024 erteilt. Seitens des Landratsamts wurde noch 
nicht über die Baugenehmigung entschieden, da zuerst die Wohneinheiten im Hinterhaus (EG 
und DG) legalisiert werden müssen.  
 
Anzahl der Wohneinheiten 
Im Bebauungsplan Altbaugebiet I+ll“ ist folgende Festsetzung bzgl. der Anzahl der Wohneinhei-
ten geregelt: „Pro Wohneinheit sind mind. 175 m² Grundstücksfläche erforderlich. Bei Einzel-
häusern sind höchstens drei Wohnungen zulässig.“ 
 
Bestandteil des Bauantrag von 2024 war eine Befreiung hinsichtlich der Anzahl der Wohnein-
heiten. Damals wurden fünf Wohneinheiten auf dem Grundstück beantragt.  
 
Gemäß den aktuell eingereichten Unterlagen werden sich nach Abschluss des Bauvorhabens 
„Neubau einer Wohneinheit und Abriss einer bestehenden Scheune“ von Oktober 2024 insge-
samt sechs Wohneinheiten auf dem Grundstück befinden. Dieses hat eine Grundstücksfläche 
von 652 m², weshalb die Festsetzung des Bebauungsplans lediglich drei Wohneinheiten her-
gibt. 
 
Hierfür wurde eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt. Die Ent-
wurfsverfasserin hat diesen wie folgt begründet „Der Bauherr beabsichtigt neuen Wohnraum zu 
schaffen um die Situation auf dem Wohnungsmarkt zu entschärfen. […]“ 
 
Info Wohnung Hinterhaus DG 
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Die Nutzungsänderung für die Wohnung im Dachgeschoss des Hinterhauses ist nicht Teil die-
ses Bauantrags. Diese wurde der Gemeindeverwaltung am 21.03.2025 angezeigt; ein Bauan-
trag ist nicht notwendig. Grund hierfür ist, dass der Dachgeschossausbau gemäß Art. 57 Abs. 1 
Nr. 18 BayBO, welcher seit 01.01.2025 gilt, unter die Verfahrensfreiheit fällt. Besonders zu be-
achten ist, dass örtliche Bauvorschriften einem solchen Bauvorhaben nicht entgegenstehen 
(Art. 81 Abs. 5 BayBO). Das bedeutet, dass z. B. die Stellplatzsatzung hierbei nicht greift. 
 
Stellplätze 
Die Anzahl der benötigten Stellplätze ergibt sich hier nicht aus der Satzung über die Herstellung 
von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge der Gemeinde Niedernberg (Stellplatzsatzung), sondern aus 
dem Bebauungsplan „Altbaugebiet I+II“. In diesem ist geregelt, dass pro Wohneinheit 1,5 Stell-
plätze auf dem Grundstück nachzuweisen sind. 
 
Die Anzahl der Stellplätze wurde vor Einreichung dieses Bauantrags ausführlich mit dem Land-
ratsamt besprochen. Demnach müssen insgesamt 7 Stellplätze (für 6 Wohneinheiten und eine 
Metzgerei) auf dem Grundstück hergestellt werden. 
 
Erläuterung Landratsamt: 
- Für die Metzgerei wurden in der Vergangenheit keine Stellplätze gefordert. Daher können 

auch jetzt keine Stellplätze gefordert werden (Bestandsschutz). 
- Somit müssen nur für insgesamt 5 der 6 Wohneinheiten Stellplätze nachgewiesen werden. 

Grund ist, dass für die Wohnung im Dachgeschoss keine Stellplätze gefordert werden dür-
fen (s. voranstehende Erläuterungen unter „Info Wohnung Hinterhaus DG“) 

- Bei Nutzungsänderungen/Umbauten muss man die Flächen gegenüber dem Bauvorhaben 
gegenrechnen (d. h. Prüfung: Was war bisher dort; nur der zusätzliche Bedarf ist für Stell-
platznachweis relevant). Laut der alten Bauantragsunterlagen befand sich im Erdgeschoss 
bisher ein Schlachthaus. Für dieses können 0,5 Stellplätze angesetzt werden, welche ge-
gengerechnet werden können. Daher braucht man für die 5 Wohneinheiten keine 7,5 ≈ 8 
Stellplätze, sondern lediglich 7 Stellplätze. 

 
Die Stellplatzfrage ist ein bauordnungsrechtlicher Prüfbestand, welcher keinen Einfluss auf das 
gemeindliche Einvernehmen nimmt. 
 

TOP  7 Gemeindewald Niedernberg, Anpassung der Brennholzpreise 

 
Beschluss: 
Die Brennholzpreise betragen ab der nächsten Zuteilung im Herbst 
Weichholz (z. B. Kiefer) 65 Euro/fm 
Hartholz (z. B. Buche) 75 Euro/fm 
Schlagabraum 35 Euro/Los 
 
Abstimmungsergebnis:     Ja: 10     Nein: 0   
 
Sachverhalt: 
Die Gemeinde Niedernberg verkauft Brennholz aus dem Niedernberger Wald als Schlagabraum 
sowie als Polterholz. Die Preise wurden im Jahr 2008, 2011, 2018, 2022 und 2024 angehoben. 
Eine aktuelle Übersicht der Preise der Mitgliedskommunen der Forstbetriebsgemeinschaft Main-
Spessart-Odenwald liegt derzeit nicht vor. Im Produkt Land- und Forstwirtschaft stand in den 
vergangenen Jahren am Jahresende ein durchschnittlicher Verlust von rund 60.000 Euro. 
Der Heizwert von einem Ster/Raummeter Buche entspricht dem von ca. 200 Liter Heizöl. Beim 
derzeitigen Preis von um die 1,00 Euro je Liter ist ein Ster Buche derzeit um die 200 Euro wert. 
Im Handel kostet ein Ster Buche, ofenfertig, frei Haus derzeit 140 Euro und mehr. 
 
In den vergangenen zwei Jahren gingen bei der Gemeindeverwaltung so viele Bestellungen ein 
(2021: 460 Festmeter, 2022: 1.080 Festmeter, 2023: 825 Festmeter; 2024: 680 Festmeter), 
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dass diese oft nicht mehr abgedeckt werden konnten. Im Jahr 2024 konnte durch unvorherge-
sehenen Einschlag mehr Holz zugeteilt werden, als bestellt wurde. Allerdings sind reine Hart-
holz-Bestellungen selten zu erfüllen; bei der Zuteilung sind dies dann oft reine Weichholzpolter 
oder gemischte Polter. Die Höchstabnahmemenge wurde bereits in den vergangenen Jahren 
reduziert und wird auch in der kommenden Periode bei max. 5 Festmetern liegen. Die Höchst-
menge kann seitens der Gemeindeverwaltung jederzeit gekürzt werden. Es ist auch weiterhin 
möglich, dass nicht alle Besteller eine Zuteilung erhalten. 
 
Die Gemeindeverwaltung empfiehlt die Preise anzupassen. Die vorgeschlagene Erhöhung hätte 
in der vergangenen Zuteilungsperiode rund 3.400 Euro eingebracht. 
 

 2011 2018 2022 2024 2025 Vorschlag 

 Euro/ 
fm 

Euro/ 
fm 

Euro/ 
fm 

Euro/ 
Ster 

Euro/ 
fm 

Euro/ 
Ster 

Euro/ 
fm 

Euro/ 
Ster 

Weichholz 
(z. B. Kiefer) 

37,00 39,00 49,00 34,30  60,00 42,00 65,00 45,50 

Hartholz (z. 
B. Buche) 

44,00 46,00 58,00 40,60 70,00 49,00 75,00 52,50 

 Euro/ 
Los 

Euro/ 
Los 

Euro/ 
Los 

 Euro/ 
Los 

 Euro/ 
Los 

 

Schlag-
abraum 

20,00 25,00 25,00  32,50  35,00  

 
Voraussichtlich müssen die Preise im (über-)nächsten Jahr wieder angeglichen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ralf  Sendelbach    Mar ion Debes 
Erster Bürgermeister    Schriftführer/in 
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